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IhrAntrag vom 31.01.2020 [#178027] nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG)

Sehr geehrterHerr████████,

am 31.01.2020haben SieperE-Mailnach 8 1 inVerbindungmit$ 2Absatz 1 des Gesetzeszur
Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation(Verbraucherinformationsge-

setz— VIG) den Zugang zu InformationenüberdiebeidenletztenlebensmittelrechtlichenÜber-
prüfungendes Betriebes

„Restorante Pescara

FalkenhagenerStraße 1
13585 Berlin“

und im Fallevon Beanstandungen die Herausgabe der entsprechenden Kontrollberichtebean-

tragt.

DerAntrag wirdabgelehnt.

Begründung
sachlich

Der Verein foodwatch e.V. hat inZusammenarbeit mitder Transparenz-InitiativeFragDenStaat

im Interneteinegemeinsame Online-Plattformunterdem Namen „TopfSecret“eingerichtet,über
dieVerbrauchermitwenigen KlicksautomatisiertvorformulierteAnträgenach dem VIG aufZu-
gang zu InformationenüberHygienekontrollenineinzelnenLebensmiittelbetriebenan dieBehör-
de stellenkönnen. Der Antragstellerwählt hierzumittelseinergeographischen Kartendarstellung

den betreffendenBetriebaus und gibtanschließendnurnoch seinenNamen sowieseineE-Mail-
und Postadresseein, bevor der Antrag per E-Mailan diejeweilszuständige Lebensmittelaufsicht

übermitteltwird.AntwortetdieBehörde aufdigitalemWeg, sollderAntragstellerdieAntwortauf
der Plattform„TopfSecret“hochladen,damit siefürallesichtbarist. Per Post übermittelteAnt-

Verkehrsverbindungen: Geldinstitut Kontonummer IBAN ’ BIC Bankleitzahl

U-BahnLinie7,S-BahnS5,$75,RB, PostbankBerlin 5580-100 IBAN: DE91100100100005580100   BIC:PBNKDEFF100 100 10010

Bus130, 134, 135,136, 145,236,237,BerlinerSparkasse0810004607 IBAN:DE14100500000810004607BIC:BELADEBEXXX 10050000

SB,Perar.has BerlinerBank 0510221500 IBAN:DE95100708480510221500BIC:DEUTDEDB110 10070848

*Hinweis zu E-Mails:Verschlüsselte E-Mails können aus technischen Gründennicht bearbeitetwerden, mit Signatur versehene E-Mails

nur,wenn siean den elektronischenZugang gemäß $ 3a Abs. 1 VwVfG: vetleb@ba-spandau.berlin.degerichtetwerden.
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worten sollen abfotografiert, eigescannt und ebenfalls auf der Plattform für die Öffentlichkeit zu-
gänglich gemacht werden.

Am 31.01.2020 haben Sie unter dem Zeichen [#178027] einen solchen Antrag, gestützt auf 8 1
VIG, für den Betrieb „Restorante Pescara, Falkenhagener Straße 1, 13585 Berlin“ bei der Vete-
rinär- und Lebensmittelaufsicht Spandau gestellt. Darin wird der Zugang zu den Informationen

beantragt, wann die beidenletzten lebensmittelrechtlichen Überprüfungen im benannten Betrieb
stattgefunden haben und ob eshierbei zu Beanstandungen kam. Weiterist in dem Antrag klar-
gestellt, dass unter „Beanstandungen“ unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) im Sinne von $ 2 Absatz 1 VIG verstanden
werden und dass im Falle von festgestellten Beanstandungen die Herausgabe des entsprechen-

“den Kontrollberichts gefordert wird.

rechtlich

Das Bezirksamt Spandau von Berlin — Veterinär- und Lebensmittelaufsicht — als untere Behörde

hat nach Nr. 16a Abs. 1 Buchstabe a) der Anlage zum Allgemeinen Gesetz zum Schutz der öffent-
lichen Sicherheit und Ordnung in Berlin (Allgemeines Sicherheits- und Ordnungsgesetz — ASOG
Bin) Zuständigkeitskatalog Ordnungsaufgaben — ZustkatOrd- (zu $ 2 Abs. 4 Satz 1) die Aufsicht
überden Verkehr mit Lebensmitteln und ist nach Nr. 16a Abs. 1 Buchstabe b) ZustkatOrd für die
Überwachung der Einhaltung der vorgeschriebenen allgemeinen und spezifischen lebensmittelhy-

gienerechtlichen Anforderungenin den Betrieben und damit für den Erlass dieses Verwaltungsak-

tes im Rahmen der Lebensmittel- und Veterinäraufsicht zuständig.

Mit Hilfe des Verbraucherinformationsgesetzes können sich Verbraucher an Behörden wenden,
um insbesondere Auskünfte zu Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika und sogenannten Be-

darfsgegenständen zu erhalten. Der Informationsanspruchist gegen die Behörde gerichtet und
umfasst sowohl Kennzeichnung, Herkunft, Beschaffenheit, Verwendung, Herstellung und Be-

handlung von Produkten als auch Anfragen zu hygienischen Umständenin der Produktion.

8 1 VIG sichert den Verbrauchernfreien Zugang zu den beiinformationspflichtigen Stellen vor-
liegenden Informationen über Erzeugnisse im Sinne des LFGB sowie Verbraucherprodukte, die

dem $ 2 Nummer26 des Gesetzes überdie Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Pro-

duktsicherheitsgesetz — ProdSG) unterfallen, zu, um den Markt transparenter zu gestalten und
hierdurch den Schutz der Verbraucher vor gesundheitsschädlichen oder sonst unsicheren Er-
zeugnissen und Verbraucherprodukten sowie vor Täuschung beim Verkehr mit Erzeugnissen
und Verbraucherprodukten zu verbessern.

Nach $ 2 Absatz 1 Nummer1 VIG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes Anspruch auffreien
Zugang zu allen Daten über von den nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen fest-
gestellte nicht zulässige Abweichungen von Anforderungen des LFGB und des ProdSG, der auf-
grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen und der unmittelbar geltenden Rechtsak-

te der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der
genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammenhang mit den
genannten Abweichungen getroffen worden sind.

Gemäß 8 4 Absatz 4 Satz 1 VIG ist ein missbräuchlich gestellter Antrag abzulehnen.

Diese Regelung dient dem Schutz einer funktionierenden Verwaltung als Allgemeininteresse und
lässt der Behörde bei einem missbräuchlich gestellten Antrag keinen Ermessensspielraum.
Missbräuchlichkeit ist anzunehmen, wennder Antragsteller die Verwaltung für unnütze oder un-

lautere Zwecke oder sonst missbräuchlich in Anspruch nimmt und dabei gegen Treu und Glau-
ben verstößt.
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In Auslegung des allgemeinen Rechtsgrundsatzes von „Treu und Glauben“, der beispielsweise
in 8 242 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) auch kodifiziert ist, wäre ein Antrag dann miss-

bräuchlich gestellt, wenn der Antragsteller in Wirklichkeit andere als die im VIG vorgesehenen,
insbesondere verfahrensfremde oder verfahrenswidrige Ziele verfolgt, für die der Informations-
anspruch nach dem VIG sinnwidrig instrumentalisiert wird.

Im vorliegendenFall liegt eine missbräuchliche Antragstellung vor. Anhand der auf der Online-
Plattform veröffentlichten Erläuterungenist ersichtlich, dass bei den auf „Topf Secret“ automati-

siert vorformulierten Anträgen entgegen der Formulierung im Text kein individuelles Informa-
tionsinteresse das Motiv der Antragstellung bildet, sondern dass die Sammlungs- und Veröffent-
lichungsabsicht der tatsächliche Grund der Anfrage ist. Das VIG sieht aber ein Veröffentli-
chungsrecht der Antragsteller gerade nicht vor. Durch die Veröffentlichung soll ein umfassendes

Register aller lebensmittelverarbeitenden Betriebe geschaffen werden, obwohl die Erstellung ei-

nes solchen Registers durch die überwachenden Behörden vom Gesetz nicht gestattet ist. We-
gen der Grundrechtsbindung der Exekutive bedarf die Erstellung eines staatlichen Registers ei-

ner gesetzlichen Grundlage. Als einzig mögliche gesetzliche Grundlage käme derzeit $ 40 Ab-
satz 1a LFGBin Betracht. Diese Vorschrift wurde nach Zweifeln an ihrer Verfassungsmäßigkeit

aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 21.03.2018 — 1 BvF 1/13 - am
24.04.2019 neu gefasst und um grundrechtsschützende Regelungen ergänzt. Danachsieht der
Gesetzgeber eine Veröffentlichungspflicht der Behörde nur bei Überschreitung zulässiger

Grenzwerte, Höchstgehalte oder Höchstmengen, bei Vorhandensein eines nicht zugelassenen
oder verbotenen Stoffes in Lebens- oder Futtermitteln und bei Verstößen gegen sonstige Vor-
schriften im Anwendungsbereich dieses Gesetzes zum Schutz vor Gesundheitsgefährdung, vor

Täuschung oder zur Einhaltung hygienischer Anforderungen vor, die als erheblich gelten und
von hinreichendem Gewicht sind. Hierbei bleiben Verstöße gegen bauliche Anforderungen sowie
gegen Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten, die keine Gefahr einer nachteiligen Beeinflus-
sung von Lebensmitteln bewirken, ausdrücklich außer Betracht. Wurde der der Veröffentlichung

zu Grundeliegende Mangelbeseitigt, ist in der Information der Öffentlichkeit unverzüglich darauf
hinzuweisen. Darüber hinaus wurde eine Regelung zur Dauer der Veröffentlichung getroffen,
wonachdie für den Betroffenen nachteiligen Informationen sechs Monate nach der Veröffentli-
chung zu entfernen sind.
Durch das Portal „Topf Secret“ sollen unter Umgehung der Schranken, welche den Überwa-
chungsbehörden gesetzt sind, grundrechtsrelevante Informationen veröffentlicht werden. Dies
soll mittels einer gesetzlichen Vorschrift im Verbraucherinformationsgesetz erfolgen, die auf eine

Veröffentlichung der Information nicht ausgelegt ist und die erst recht keine grundrechtsschüt-
zenden Ausgleichsmaßnahmenvorsieht, wie sie vom Bundesverfassungsgericht bei 8 40 Absatz
1a LFGBals fehlend beanstandet und in der Neufassung der Vorschrift ergänzt wurden. Damit
würde eine Umgehung des gesetzgeberischen Willens erfolgen, welcher eine Veröffentlichung
(nur) durch die Behörde unter Beachtung besonderer, grundrechtsschützender Voraussetzungen
vorgesehenhat.

Da vorliegend erkennbarist, dass Ihr Antrag auf Informationsgewährung vom 31.01.2020 im Zu-
sammenhangmit der Aktion „Topf Secret“ steht, muss dieser als rechtsmissbräuchlich gemäß $
A Absatz 4 VIG abgelehnt werden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er ist innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung dieses Bescheidesschriftlich oder zur Niederschrift beim Bezirksamt Spandau vonBerlin, Abt.

Bürgerdienste, Ordnung und Jugend, Ordnungsamt, Veterinär- und Lebensmittelaufsicht, Carl-
Schurz-Str. 2-6, 13597 Berlin, Zimmer U 50/ U 48, zu erheben. Die Schriftform kann durch die

elektronische Form ersetzt werden. In diesem Fall ist das elektronische Dokumentmit einer qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen undfristgerecht an vetleb@ba-spandau.berlin.de zu
senden.
Es wird darauf hingewiesen, dass beischriftlicher Erhebung des Widerspruchs die Widerspruchs-

frist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch innerhalb dieser Frist eingegangenist.
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Hochachtungsvoll

 

Fundstellennachweis:

Gesetzestexte könnenin öffentlichen Bibliotheken/ Büchereien und zum Großteil auch im Internet

eingesehen werden. Maßgeblichist jeweils die gültige Fassung.

BGBl. = Bundesgesetzblatt
GVBl. = Gesetz- und Verordnungsblatt
ABI. = Amtsblatt

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
Fundstelle: BGBl. I S. 42, 2909; 2003 | S. 738
in der jeweils geltenden Fassung

Allgemeines Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnungin Berlin (ASOG Bin)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 11.10.2006
Fundstelle: GVBl. S. 930
in der jeweils geltenden Fassung

Gesetz zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbraucherinfor-
mationsgesetz — VIG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Oktober 2012
Fundstelle: BGBl. | S. 2166, 2725
in der jeweils geltenden Fassung

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.06.2013
Fundstelle: BGBl. 12013 S. 1426
in der jeweils geltenden Fassung

Gesetz überdie Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz — ProdSG)

vom 08. November2011

Fundstelle: BGBi. I S. 2178, 2179; 2012 1S. 131)
"in der jeweils geltenden Fassung
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